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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99010002005000, 99010002005000

Leistungsbezeichnung I Aufenthaltserlaubnis zum Daueraufenthalt-EG

Leistungsbezeichnung II

Typisierung 2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune:
Vollzug

Quellredaktion Schleswig-Holstein

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext Elektronische Signatur, Aufenthaltsgenehmigung,
Elektronischer Identitätsnachweis, Arbeitserlaubnis

Leistungstyp Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung Aufenthaltstitel (010)

Verrichtungskennung Erlaubnis (005)

SDG-Informationsbereich Anforderungen in Bezug auf Aufenthaltskarten für
Unionsbürger und ihre Familienmitglieder,
einschließlich Familienmitglieder, die keine
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Unionsbürger sind

Lagen Portalverbund Einwanderung (1080100)

Einheitlicher
Ansprechpartner

Nein

Fachlich freigegeben am

Fachlich freigegen durch

Handlungsgrundlage https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__9
a.html

Teaser Die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG berechtigt zur
Ausübung einer Erwerbstätigkeit.

Volltext Die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG ist ein
eigenständiger, unbefristeter Aufenthaltstitel. Sie
berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit. Im
Gegensatz zur Niederlassungserlaubnis ist die
Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG nach der Richtlinie
2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003
betreffend die Rechtsstellung der langfristig
aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen
(Daueraufenthalt-Richtlinie) geregelt. Im Gegensatz zur
Niederlassungserlaubnis ermöglicht sie die Mobilität
innerhalb der meisten Mitgliedstaaten der
Europäischen Union.  
  
Seit 1. September 2011 werden diese
Aufenthaltserlaubnisse in der Regel als elektronische
Aufenthaltstitel (eAT) – im Scheckkarten-Format –
ausgestellt. Darin werden u.a. auch biometrische
Merkmale (1 Lichtbild, 2 Fingerabdrücke) gespeichert.
Darüber hinaus kann der eAT – optional – zusätzlich als
elektronischer Identitätsnachweis (eID) im Zuge von
E-Government und E-Business sowie zur
elektronischen Signatur genutzt werden.

Erforderliche Unterlagen Neben einem formlosen schriftlichen Antrag sind
Unterlagen vorzulegen, mit denen das Vorliegen der
Erteilungsvoraussetzungen nachgewiesen wird.  
Hierzu gehören neben ausreichenden
Deutschkenntnissen auch die Sicherung des
Lebensunterhalts. Zudem sind Grundkenntnisse der
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deutschen Rechts- und Gesellschaftsordnung, eine
angemessene Altersversorgung sowie der seit
mindestens fünf Jahren währende ununterbrochene
Besitz eines Aufenthaltstitels im Bundesgebiet.  
Die zuständige Zuwanderungs-/Ausländerbehörde
erteilt hierzu Auskunft im jeweiligen Einzelfall.

Voraussetzungen

Kosten Nach § 44a AufenthV sind Gebühren in Höhe von 109
€uro zu erheben. Für die Titelversagung darf hingegen
nach § 69 Abs. 7 AufenthG höchstens die Hälfte der
Gebühr erhoben werden.  
Auskunft hierüber erteilt die zuständige
Zuwanderungs-/Ausländerbehörde im Einzelfall.

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer

Frist Visumspflichtige Ausländerinnen und Ausländer
müssen die für den weiteren Aufenthalt erforderlichen
Aufenthaltstitel noch während der Gültigkeitsdauer
des Visums beantragen. Das gleiche gilt für die
Verlängerung bereits erteilter Aufenthaltserlaubnisse.
Von der Visumspflicht befreite Ausländerinnen und
Ausländer müssen den für einen weiteren Aufenthalt
erforderlichen Aufenthaltstitel unverzüglich nach der
Einreise beziehungsweise spätestens innerhalb von
drei Monaten beantragen.

weiterführende
Informationen

Hinweise Weitere Informationen zum eAT finden Sie auf den
Internetseiten des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge (BAMF).
https://www.bamf.de/DE/Willkommen/Aufenthalt/eAuf
enthaltstitel/e-aufenthaltstitel-node.html
https://www.bamf.de/DE/Willkommen/Aufenthalt/eAuf
enthaltstitel/e-aufenthaltstitel-node.html

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt Ansprechpartner ist die für Ihren Wohnort zuständige
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Zuwanderungs-/Ausländerbehörde des Kreises oder
der kreisfreien Stadt. In der Regel ist die Einholung
eines Termins erforderlich.

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal Residence permit for permanent residence-EG,
Aufenthaltserlaubnis zum Daueraufenthalt-EG
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